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Vorwort 

Die vorliegende Arbeit unternimmt den Versuch, die Wandlungen des 
Verständnisses der Verfassungsinstitutionen des Heiligen Römischen Rei
ches vom Konfessionellen Zeitalter bis an die Schwelle des beginnenden 
19. Jahrhunderts aufzuzeigen. Diese Epoche der Reichsverfassung ist in 
umfassender Weise durch die Bestimmungen des Westfälischen Friedens 
geprägt, der demgemäß im Rahmen der Untersuchungen zentralen Rang 
einnimmt. Die Auseinandersetzungen mit seinen Problemen, die Diskus
sion der ihn prägenden Friedensidee zeigen deutlich den fortschreitenden 
Vorgang der Säkularisierung des Rechtsdenkens. Zugleich wird der Bei
trag der Publizistik zur „modernen" Ordnung der staatlichen und staats
kirchenrechtlichen Verhältnisse des Reiches und seiner Territorien deut
lich. 

Die Weite des Themas erforderte eine Beschränkung hinsichtlich der 
Auswahl der untersuchten Autoren. Demgemäß erfolgte eine Akzentset
zung auf die Juristen des mittleren und späten 18. Jahrhunderts. Diese 
Auswahl erscheint deshalb legitim, weil gerade in den Lehren der Publi
zisten dieser späten Epoche der Reichsverfassung der Gegensatz zum 
Geist des konfessionellen Zeitalters besonders deutlich wird. 

Herrn Prof. Dr. Martin Heckei habe ich für zahlreiche Anregungen 
und seine außerordentlich große Geduld gegenüber seinem ehemaligen 
Mitarbeiter bei der Vollendung meiner Dissertation zu danken. 

Meinem Bruder, Herrn Oberstudienrat Dirk Kremer, danke ich sehr 
für die Durchsicht der Arbeit. In gleicher Weise danke ich den Assisten
ten des Lehrstuhls von Herrn Prof. Dr. Heckei, insbesondere Herrn As
sessor Felix Hammer, für ihre Hilfe beim Lesen der Korrekturen. Der 
Verlag Peter Lang AG in Bern erteilte mir freundlicherweise die Geneh
migung zum Abdruck eines Auszugs des Textes des Westfälischen Frie
dens. 

Den Kirchenleitungen der Erzdiözesen Freiburg und Paderborn bin ich 
für die Gewährung eines großzügigen Druckkostenzuschusses sehr dank
bar. 

Freiburg im Breisgau, im November 1988 Bernd Mathias Kremer 
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Einleitung 

Etwas mehr als eineinhalb Jahrhunderte hat der Westfälische Friede die 
Verfassungsordnung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation 
geprägt. Eine relativ kurze Zeit, bedenkt man die lOOOjährige Geschichte 
des Reiches, eine sehr lange Epoche jedoch, betrachtet man die grundle
genden geistesgeschichtlichen Wandlungen, die sich in diesem Zeitraum 
vollzogen haben. 

Der Westfälische Friede ist zugleich Höhepunkt und Abschluß einer 
staatskirchenrechtlichen Ordnung, die, aus der Not der Glaubensspal
tung hervorgegangen, dem Verhältnis der Konfessionen im Reiche eine 
neue Grundlage gab und damit dessen Überleben in der Neuzeit ermög
lichte. - Der Friedensabschluß wurde von den Zeitgenossen und der 
Nachwelt begeistert gefeiert, beendete er doch den bisher schrecklichsten 
Krieg, den Deutschland auf seinem Boden erlebt hatte. Von Meiern äu
ßert sogar die Auffassung1, daß der Westfälische Friede der größte und 
wichtigste Friede sei, der je in Europa, ja auf der ganzen Welt geschlossen 
worden wäre. 

Ist der Westfälische Friede Vollender des konfessionellen Systems, das 
mit dem Augsburger Religionsfriede (1555) seinen ersten legislatorischen 
Höhepunkt gefunden hatte, so ist er auch Erbe seiner Nöte und Probleme2• 

1 Johann Gottfried von Meiern, Acta Pacis Westphalicae Publica, Hannover 1734-1736, 
Th. 1., Widmung o. S. Entgegen diesem Lob werden jedoch erhebliche Einwände gegen den 
Westfälischen Frieden von katholischer Seite erhoben. So stellt Gregor Zallwein, Principia Ju
ris Ecclesiastici Universalis, Et Panicularis Germaniae, Tomi IV„ Augustae Vind. et Oeniponti 
1763, T. III., S. 526, fest : »Pacem hanc rebus Catholicis esse valde exitialem nemo dubitat, cum 
per eam Religio Protestantica & Reformatorum, quam Catholici ex suis principiis necessario 
pro falsa habent, per universam Germaniam cum immenso Religionis Catholicae praejudicio 
fuerit invecta ... •. 

2 Zum Augsburger Religionsfrieden vgl. Martin Hecke/, Autonomia und Pacis Compositio. 
Der Augsburger Religionsfriede in der Deutung der Gegenreformation, ZRG Kan. Abt. 45 
(1959), S. 141 ff.; Martin Hecke/, Art. Augsburger Religionsfriede, Ev. Staatslexikon, 3. Aufl. 
Stuttgart 1987, Sp. 111 ff.; Martin Hecke/, Deutschland im konfessionellen Zeitalter, Deutsche 
Geschichte hrsg. von Joachim Leuschner, Bd. 5, Göttingen 1983. Umfangreiche Literaturanga
ben S. 244 ff.; umfassende Literaturübersicht auch bei Georg May, Zum »lus Emigrandi« am 
Beginn des Konfessionellen Zeitalters, Arch. f. kath. KR 155. Bd. (1986 ), S. 92 ff„ S. 102 
Anm. 53. Von der älteren Literatur nach wie vor grundlegend: Moriz Ritter, Der Augsburger 



2 Einleitung 

Diese Kontinuität ergab sich bereits aus Art. V§ 1 IP03, der festlegte, daß 
der Passauer Vertrag und der Augsburger Religionsfriede in allen ihren 
Teilen für gültig gehalten und gewissenhaft befolgt werden sollten. Der 
Westfälische Friede, der zugleich deren »perpetua declaratio« (Art. V§ 1 
IPO) sein wollte, war folglich nicht ein völliger Neuanfang, ein Bruch der 
verfassungsrechtlichen Tradition, sondern knüpfte in seinen Regelungen 
an den Augsburger Religionsfrieden unmittelbar an. Daher scheint es in 
gewisser Hinsicht nicht so völlig abwegig, wenn M. Johann Christoph 
Krause schreibt\ daß die deutsche Verfassung, abgesehen von den kirch
lichen Fragen, durch den Westfälischen Frieden überhaupt nicht geändert 
worden sei. Allerdings war diese Aussage völlig vergröbert und zugleich 
tendenziell gefärbt, sollte doch eine solche Feststellung zum Ausdruck 
bringen, daß all das, was als Ergebnis der langwierigen Auseinanderset
zungen zwischen dem Kaiser und den Ständen und zwischen den konfes
sionellen Gruppierungen erkämpft worden war, an sich bereits der Ver
fassungswirklichkeit des Reiches vor dem Westfälischen Frieden ent
sprach. Treffender hat Johann Jacob Moser in seinem Frühwerk »Com
pendium Juris Publici Regni Moderni Germanici« die Bedeutung des 
Westfälischen Friedens für die Reichsverfassung charakterisiert, wenn er 
ausführt, daß durch ihn die Verfassung des Reichs» ... theils auf einen si
cheren theils auf einen anderen Fuß gesetzet worden ist. «5 

Um das Verständnis dieses Friedens rankt sich die gesamte publizisti
sche Literatur der zweiten Hälfte des 17. und des 18.Jahrhunderts. Er ist 
als Reichsgrundgesetz eine der Hauptgrundlagen der Verfassungsordnung 
des Reiches geworden und war zusammen mit den Wahlkapitulationen 
der Kaiser das letzte Reichsgrundgesetz, das das HI. Röm. Reich hervor-

Religionsfriede, Historisches Taschenbuch begr. von Friedrich Raumer, 6. Folge 1. Jahrgang 
1882, S. 213 ff.; Ders., Deutsche Geschichte im Zeitalter der Gegenreformation und des Drei
ßigjährigen Krieges (1555-1648), 3 Bde., Stuttgart und Berlin 1889/1908; Gustav Wolf, Der 
Augsburger Religionsfriede, Stuttgart 1890. 

3 Textausgaben: Konrad Müller, lnstrumenta Pacis Westphalicae, 2. Aufl. Bern 1966, se. 
Abdruck im Anhang, S. 297 ff.; Karl Zeumer, Quellensammlung zur Geschichte der Deut
schen Reichsverfassung in Mittelalter und Neuzeit, 2. Aufl. Tübingen 1913, Nr. 197 und 198, 
s. 395 ff. 

4 M. Johann Christoph Krause, Lehrbuch der Geschichte des dreyßigjährigen teutschen 
Krieges und Westphälischen Friedens, Halle 1782, S. 130: »Es sind blos sonst schon erweisli
che, wohlgegründete Gerechtsamen dadurch mehr bestärkt und die Reichsständischen und 
landesherrlichen Gerechtsamen auf eine den Grundsätzen derselben und den neuem Zeiten 
und Sitten angemeßne Art bestimmt worden. Der Westphälische Friede ist geschriebenes Ge
setz für eine Verfassung, die schon auf Herkommen und einzelne geschriebene Gesetze sich 
gründete, aber durch Gewalt und Deuteley in Gefahr gesetzt war.« 

5 Johann Jacob Moser, Compendium Juris Publici Regni Moderni Germanici, Tübingen 
1731, s. 33. 
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gebracht hat. Zutreffend betont daher v. Meiern6, daß der Westfälische 
Friede das wichtigste Handbuch der Staatsverfassung Deutschlands sein 
würde, so lange das Reich in seiner durch die Verträge von Münster und 
Osnabrück geschaffenen Form bestände. - Vielschichtig waren die Pro
bleme, die sich der Rechtswissenschaft bei der Auslegung der Friedens
instrumente stellten. Sie waren einerseits bereits unmittelbar in der Aus
legung des Wortlautes des Friedenstextes begründet. Andererseits lagen 
sie in der besonderen Problematik dieses Friedens, daß er Änderungen 
unzugänglich war, jedoch als Grundlage der öffentlichen Ordnung einer 
sich verändernden Welt bis in die Abendstunden des HI. Röm. Reiches 
dienen mußte. 

Von größter Bedeutung bei der Erschließung der Friedensinstrumente 
waren die Interpretationsschwierigkeiten, die sich aus dem konfessionel
len Gegensatz der beiden Religionsparteien ergeben mußten. Der hierauf 
zurückgehende Dissens hat bis zum Ende des Reiches die Auslegung vie
ler zentraler Fragen des Friedens entscheidend bestimmt. 

Was die Probleme betrifft, die sich unmittelbar aus den Formulierun
gen der Friedensbestimmungen ergeben, so ist zuerst darauf hinzuweisen 
- was auch diese Untersuchung zeigen wird -, daß der Text der Frie
densinstrumente keineswegs klar und eindeutig ist, manche seiner Bestim
mungen geradezu widersprüchlich sind. Insoweit ist erhebliche Zurück
haltung gegenüber der Vermutung geboten, daß durch die Formulierun
gen des Westfälischen Friedens die Streitfragen, die sich aus der Ausle
gung des Augsburger Religionsfriedens ergeben hatten, gelöst worden 
seien. Bedenkt man die zahlreichen »Kompromißfronten« (insbesondere: 
Reich - Ausland, Kaiser - Stände, Große Stände - Kleine Stände, Ka
tholiken - Protestanten etc.), so war auch ein widerspruchsfreies Geset
zeswerk nicht von vornherein zu erwarten. Aber dieses Problem war 
grundsätzlicherer Art : Martin Heckei hat darauf hingewiesen7, daß das 
»Dissimulieren«, das Verstecken von Konflikten hinter doppeldeutigen 
und für verschiedene Interpretationen offenen Gesetzesformulierungen, 
geradezu ein Charakteristikum der Konfliktlösung vorläufig unentscheid
barer Streitpunkte zwischen den konfessionellen Blöcken war. So wenig 
dies unserer heutigen Auffassung vom Sinn eines Gesetzgebungsverfah
rens entspricht, so war in der damaligen geschichtlichen Situation zum 
Teil dieses Dissimulieren das einzig verbleibende Hilfsmittel, den un
schlichtbaren Konflikt zwischen den konfessionellen Parteien wenig-

6 AaO., Th. 1., Vorrede S. 48. 
7 Hecke/, Autonomia und Pacis Compositio, S. 185. 
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stens äußerlich zu überdecken8• Damit war der Konflikt zwar nicht ge
löst; es war gewissermaßen nur die endgültige Auseinandersetzung noch 
vorbehalten, leider aber auch, was der geschichtliche Verlauf der Zeit von 
1555-1648 deutlich zeigt, der Dauerkonflikt »vorprogrammiert«. Dieser 
konnte sich jedoch zunächst »eingepackt« in die Form des Kampfes um 
die richtige Interpretation vollziehen. Von unserem heutigen Rechtsver
ständnis drängt sich dabei die Frage auf, ob die Schaffung solcher Rechts
normen unter diesen Umständen überhaupt legitim war und ob nicht eher 
das Bekenntnis zum fortbestehenden offenen Konflikt angemessener ge
wesen wäre9• Aber dann wäre in der konkreten historischen Situation we
der der Augsburger Religionsfriede noch der Westfälische Friede erreich
bar gewesen, ein fortwährendes »Chaos«, welches der so stark im Recht 
verwurzelte Mensch der beginnenden Neuzeit nicht hätte ertragen kön
nen, wäre an die Stelle dieser »schwierigen« Friedensordnung getreten. 

Die »Kunst« der Anwendung dissimulierender Gesetzesformulierun
gen setzt sich vom Augsburger Religionsfrieden zum Westfälischen Frie
den fort. Das Faktum der bewußten Verwendung einer dissimulierenden 
Gesetzessprache und der damit verbundenen Intentionen wurde auch 
schon in der Reichspublizistik erkannt. - Besonders klar hat das Johann 
Jacob Moser gesehen, der meint, daß einige Bestimmungen so gefaßt 
seien, daß jeder Teil sie nach seinem Vorteil interpretieren und, wenn er 
die Macht habe, sie »mit dem Degen authentic auslegen kan« 10• 

Problematisch ist die Fortentwicklung der Friedensinstrumente. Die 
Schwierigkeiten liegen hier vor allem in den folgenden Problembereichen, 
die der Rechtswissenschaft schwerwiegende Aufgaben zur Lösung auf
bürdeten: Da ist einerseits die Starrheit und Unveränderlichkeit des Frie-

8 Siehe Anm. 7. 
9 Zu diesem Problem vgl. Fritz Dickmann, Der Westfälische Frieden, 5. Aufl. Münster 

1985, S. 11 ff. und Vorwort zur 2. Auflage, S. XII ff. - Dort die Kontroverse mit Martin Hek
kel zu der Frage, ob dieses Dissimulieren dem Reich zwar eine Bartholomäusnacht erspart, da
für aber den Dreißigjährigen Krieg beschert habe. 

10 Johann Jacob Moser, Von Teutschland und dessen Staats-Verfassung überhaupt, Stuttgart 
1766, Neues Teutsches Staatsrecht Band 1, S. 419: »Von einigen Stellen wußte man bereits, ehe 
der Friede unterschrieben wurde, daß sie wo nicht zweydeutig, doch auch nicht so klar seyen, 
daß einem schon besorgten Mißbrauch hinlänglich vorgebogen wäre: Es ware aber, wegen star
ken Widerstandes einer oder anderer mächtigen Potenz, nicht zu erhalten, daß die Sache klärer 
gegeben worden wäre . . . • »Und so gienge es auch zwischen denen Evangelischen und Catho
lischen: Wo ein Theil nicht ganz durchdringen konnte, suchte er wenigstens die Sache so ein
zukleiden, daß er nach Zeit und Umständen ihr diese oder jene Wendung geben könnte.• 

Ähnlich auch Nie. Hieron. Gundling, Vollständiger Discours über den Westphälischen Frie
den, Franckfurt am Mayn 1737, S. 1. Er meint, daß •mit Fleiß viele ambigua hereingesetzet• 
worden seien. 
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denstextes aufgrund seines Doppelcharakters als innerstaatliches Gesetz 
und völkerrechtlicher Vertrag. Ferner der ebenfalls in ähnlicher Weise 
»veränderungsfeindliche« Charakter dieses Kompromisses zwischen den 
konfessionellen Parteien, die in jedem Falle an ihrem Status quo, der ih
nen im Westfälischen Frieden eingeräumt worden war, festhalten wollten. 
- Eine weitere Schwierigkeit für die Fortentwicklung des Westfälischen 
Friedens lag in dem Fehlen einer Verfassungsrechtsprechung im heutigen 
Sinn, da Art. VIII § 2 IPO die Gesetzesinterpretation fast exklusiv an den 
Gesetzgeber verwies. 

Aus diesen Vorgegebenheiten resultieren zahlreiche Probleme, die man 
sich unschwer vorstellen kann, wenn man unsere heutige verfassungs
rechtliche Situation mit der des Heiligen Römischen Reiches vergleicht. 
Spielt doch im Verfassungsleben der Bundesrepublik Deutschland das In
stitut der Verfassungswandlung, worauf Konrad Hesse hingewiesen hat11 , 

deshalb eine untergeordnete Rolle, weil durch zahlreiche und konstant er
folgende Verfassungsänderungen sowie durch die Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts eine elastische Anpassung der Verfassung an 
die jeweiligen Zeiterfordernisse erreicht wurde. - Dieser Weg war in der 
durch den Westfälischen Frieden begründeten Ordnung des HI. Röm. 
Reiches aus den oben geschilderten Gründen nicht gangbar. 

Außer diesen Vorgegebenheiten erschwerte das Verständnis und die Er
schließung des Westfälischen Friedens entscheidend der Wandel der ge
schichtlichen Voraussetzungen und Anschauungen, der sich in den ein
einhalb Jahrhunderten vollzog, in denen der Westfälische Friede die Ver
fassung des HI. Röm. Reiches bestimmte. 

Hatte man im Höhepunkt des konfessionellen Zeitalters noch geglaubt, 
daß es moralisch unmöglich sei, daß ein Staat existieren könne, in dem es 
mehrere Konfessionen gebe12, so wird das Postulat der konfessionellen 
Geschlossenheit des Territoriums sowie das landesherrliche Religionsbe
stimmungsrecht nunmehr in Frage gestellt. Gundling/Corvinus bringt 
nunmehr treffend die gewandelte Auffassung zum Ausdruck, wenn er 
meint: »Cujus est regio, ejus est religio. Ich mögte aber gerne die conne
xion wissen, was nemlich die regio darzu thue, daß der Fürst soll das 
Recht über die Religion haben?« 13 

11 Konrad Hesse, Grenzen der Verfassungswandlung, Festschrift für Ulrich Scheuner, Berlin 
1973, s. 123 ff., s. 125. 

12 Laymann und Forer, Pacis Compositio, Dillingen 1630, S. 120. 
13 Nie. Hieran. Gundling, Allgemeines Geistliches Recht der drey Christlichen Haupt-Re

ligionen ... über Arnoldi Corvini A Belderen Jus Canonicum .. „ Franckfurt und Leipzig 
1743, s. 832. 
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Nicht mehr der Versuch, die konfessionelle Geschlossenheit des Terri
toriums möglichst zu erhalten, gilt im fortschreitenden 18. Jahrhundert 
als Staatsideal, sondern der konfessionell aufgeschlossene Staat, der T ole
ranz gewährt und seinen Bürgern im religiösen Bereich weitgehende Frei
heiten zugesteht. Nicht die Sicherung eines konfessionellen »festgeschrie
benen Gleichgewichts«, dem das vom Dreißigjährigen Krieg erschöpfte 
Europa seine Rettung verdankt hatte, sondern die Toleranz erscheint jetzt 
als die moderne Friedensgarantie14• 

Parallel mit den »modernen« Staatsrechtslehrern setzen sich vielfach 
auch die Theologen des 18. Jahrhunderts von dem »Gedankengebäude« 
des überkommenen und so untheologischen Religionsparteiensystems des 
Westfälischen Friedens ab. Dies geschieht insbesondere in der protestan
tischen Kollegialtheorie15, die von ihrem gesellschaftsrechtlichen Ansatz 
her eine Neubestimmung des Verhältnisses von Staat und Kirche ver
sucht. Ebenso aber auch, allerdings mit anderen Intentionen, bei den ka
tholischen josephinistischen Theologen und Kirchenrechtlern, die zwar 
am überkommenen Kirchenbegriff weitgehend festhalten, die Eingriffs
rechte des Staates gegenüber der Kirche aber nunmehr so weit ausdehnen, 
daß dieser theologisch legitimerweise von sich aus Toleranz einführen 
kann. Zugleich wird aber dem Landesherrn in exorbitantem Ausmaß das 
Recht zugesprochen, in die Kirche »hineinzuregieren«. 

Allerdings ist bereits an dieser Stelle darauf hinzuweisen, daß die nicht 
josephinistisch gesinnten Kanonisten, soweit sie sich mit dem Westfäli
schen Frieden beschäftigen, auch im 18. Jahrhundert sich noch oft in den 
traditionellen Bahnen einer einseitig katholischen Interpretation der 
Reichsverfassung bewegen, die unmittelbar an das Gedankengut der kon
fessionellen Auseinandersetzungen des 16. und 17.Jahrhunderts an
schließt. So insbesondere Gregor Zallwein in seinem wichtigen Haupt
werk »Principia Juris Ecclesiastici Universalis et Particularis Germaniae« . 
Man wird sich daher hüten müssen, die auch noch im 18. Jahrhundert 
vorhandene Breite des Meinungsstandes allzusehr zu vereinfachen. 

14 Anonym, Die Rechtmäßigkeit, Nothwendigkeit und Nutzbarkeit Der Toleranz und Ge
wissens-Freyheit, Hamburg und Leipzig 1728, S. 34: »Durch Toleranz endlich muß es gesche
hen, daß Güte und Treue auff Erden einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küs
sen.• 

15 Klaus Sehlaich , Kollegialtheorie. Kirche, Recht und Staat in der Aufklärung, Jus Ecclesia
sticum Bd. 8, München 1969. 



»So zeigt sich in der ächten Reformationsge
schichte die wahre Lage der Sache, worüber 
nur päbstliche Herrschsucht und die von glei
chem Geiste beseelte Denkungsart des größten 
Thei/s des geistlichen Standes, so intolerante 
Gesinnungen verbreiteten, daß sich darin ei
gentlich die wahre Quelle aller Religionsbe
schwerden und darüber entstandenen Unruhen 
jedem unpartheyisch forschenden Auge nur gar 
zu deutlich entdecket .• 1 

1. Teil 

Grundlagen 

/. Die Neugestaltung der Verfassung des Reiches; 
der Augsburger Religionsfriede 

und dessen Interpretation 

Art. V § 1 IPO nimmt eine Bestätigung des Augsburger Religionsfrie
dens vor, als dessen immerwährende Erläuterung sich die Regelungen des 
Westfälischen Friedens verstehen. Eine solche Anknüpfung scheint zu
nächst in der Tat der Normtradition und dem Normgehalt der Artikel des 
Westfälischen Friedens zu entsprechen, in dem eine bald hundertjährige 
Auseinandersetzung um die rechte Interpretation der Bestimmungen des 
Augsburger Religionsfriedens ihren Niederschlag gefunden hat. Erstaun
lich ist dabei, in welchem Ausmaß diese Auseinandersetzungen der Kon
fessionen seit Beginn der Glaubensspaltung bzw. dem Zustandekommen 
des Augsburger Religionsfriedens genau in denselben Bahnen verlaufen 
und sich um genau die gleichen Fragen drehen wie zu Beginn des Zeital
ters der Reformation2• Besonders deutlich wird dies bei der Durchsicht 
der Protokolle der Friedensverhandlungen3, die die praktisch »notorisch« 
kontroversen Probleme in jeder Verästelung wiedergeben, mit denen man 
- sich stets wiederholend - bereits in der Zeit bis zur Katastrophe des 

1 Johann Stephan Pütter, Systematische Darstellung der Pfälzischen Religions-Beschwer
den, Göttingen 1793, S. 10. 

2 Martin Hecke/, Zur Historiographie des Westfälischen Friedens, ZRG Kan. Abt. 57 
(1971), s. 322ff., s. 327. 

3 In der vorliegenden Arbeit sind überwiegend die Quellenveröffentlichungen von Meiern's 
zugrunde gelegt. - Übersicht über die vorhandenen publizierten Quellen bei Dickmann, Der 
Westfälische Frieden, S. 581 ff. und S. 592 f., dort auch die Auflistung der inzwischen (bis 1985) 
erschienenen Bde. der Acta Pacis W estphalicae. 
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Dreißigjährigen Krieges gekämpft hat. Letztlich kann dies jedoch nicht 
verwundern, denn nur mühsam war es möglich, aus dem rechtlichen 
Chaos, in das die Verfassungsordnung des Reiches durch die Reformation 
gestürzt worden war, zu einer beide Religionsparteien gleichmäßig um
fassenden paritätischen Ordnung zu gelangen. Was man sich von dem 
konfessionellen Gegner hatte abringen lassen, das versuchte eine einseitige 
Interpretation nachträglich möglichst wieder zu korrigieren. Erst gegen 
Ende der Existenz des alten Reiches hat diese Problematik an Bedeutung 
verloren, die seine Geschichte in den letzten 300 Jahren wesentlich prägte. 

Im Rahmen dieser Untersuchung kann nur mit wenigen Strichen ange
deutet werden, welche Bedeutung die Reformation für das Verfassungs
leben des Reiches hatte4 • Gleichwohl scheint mir ein hinführendes Einge
hen auf die Wirkungen des bedeutendsten Ereignisses in der Verfassungs
geschichte des Reiches unumgänglich. Hat doch die durch sie bewirkte 
Spaltung der einheitlichen christlichen »Res Publica« dem Verfassungsle
ben des Reichs, das an der Glaubensspaltung zugrunde zu gehen drohte, 
die Probleme aufgegeben, die bis zu seinem Ende im Jahre 1806 Gesetz
gebung und Rechtswissenschaft gefordert haben. 

1. Reformation und Reichsverfassung5 

Das mittelalterliche Reich war entscheidend geprägt von der Einheit 
von Glaube und Recht auf dem gemeinsamen Boden der Reichsverfas
sung6. Der Kaiser war als Vicarius Christi, als Advocatus ecclesiae gleich-

4 Zur Gesamtproblematik: Martin Hecke/, Reformation und Recht, JuS 1967, S. 489 ff. 
s Zur Geschichte des reformatorischen und nachreformatorischen Zeitalters, vgl. die Dar

stellung Walther Peter Fuchs, Das Zeitalter der Reformation und von Ernst Walter Zeeden, Das 
Zeitalter der Glaubenskämpfe in : Gebhardt, Handbuch der Deutschen Geschichte, hrsg. von 
Herbert Grundmann, Stuttgart 1970, Bd. 2, S. 2 ff. und 118 ff.; Heinrich Lutz, Das Ringen um 
deutsche Einheit und kirchliche Erneuerung, Propyläen Geschichte Deutschlands, Bd. 4, Ber
lin 1983, S. 171 ff.; Bernd Moeller, Deutschland im Zeitalter der Reformation, Deutsche Ge
schichte, hrsg. von Joachim Leuschner, Bd. 4, 2. Aufl. Göttingen 1981 sowie insbesondere Rit
ter se. o. Anm. 2 S. 1. Einen zusammenfassenden Überblick geben Kurt Aland, Reformation 1. 
Kirchengeschichtlich, Ev. Staatslexikon, Sp. 2857ff. ; Martin Hecke/, Reformation II. Rechts
geschichtlich, ebd„ Sp. 2897ff. ; Karl-Heinz zur Mühlen , Reformation III. Theologiege
schichtlich, ebd., Sp. 2931 ff.; Adolf Laufs, Rechtsentwicklungen in Deutschland, 3. Aufl. Ber
lin 1984, S. 82 ff. 

6 Martin Hecke/, Autonomia und Pacis Compositio, S. 143. Martin Hecke! hat nachgewie
sen, welche »historische Kontinuität« und innerer »sachlicher Konnex« zwischen der Reforma
tion und der späteren Religionsverfassung des Reiches besteht und in welchem Ausmaß die 
Kontroversen des 16. Jahrhunderts noch bis ins 18. Jahrhundert die Diskussion um die Reichs
verfassung bestimmen. Vgl. Martin Hecke!, ltio in partes. Zur Religionsverfassung des Heili
gen Römischen Reiches Deutscher Nation, ZRG Kan. Abt. 64 (1978), S. 180ff„ S. 180/ 182 
Anm.'''). 
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sam weltlicher Garant der freien Entfaltung des Wortes Gottes auf dem 
Erdenrund. Zwar war er Laie, aber durch seine Aufgabe weit aus der 
Schar der Christenheit herausgehoben7• Nirgends wurde diese Einheit 
von geistlicher und weltlicher Bestimmung des Reiches deutlicher als in 
der Krönungsliturgie, in deren Postcommunio es heißt: 

»Deus, qui ad praedicandum aeterni Regis Evangelium, Romanum Imperium prae
parasti: praetende famulo tuo lmperatori nostro N. arma coelestia; ut pax Ecclesiarum 
nulla turbetur tempestate bellorum. Per Dominum nostrum«8• 

Die Reformation bedeutete einen Bruch mit dieser Tradition, die Spaltung 
der Christenheit eine kaum lösbare Katastrophe für das abendländische 
Denken9• Das Reich hat die Tatsache der Spaltung im Grunde nie voll ak
zeptiert, was den zahlreichen Betonungen des provisorischen Charakters 
der Regelungen des Augsburger Religionsfriedens (vgl. z.B. §§ 9, 15, 20, 
25) und des Westfälischen Friedens (vgl. Art. V§§ 14, 25, 29 IPO) ent
nommen werden kann, aber auch in dem Hinüberretten der kaiserlichen 
Advokatie ins Staatskirchenrecht der Neuzeit zum Ausdruck kommt. 
Freilich war der Glaube an eine solche Wiedervereinigung der Konfessio
nen - trotz der relativ starken Ähnlichkeit der Formulierungen der Wie
dervereinigungsklauseln im Augsburger Religionsfrieden und im W estfä
lischen Frieden im Laufe der historischen Entwicklung, infolge der zwi
schenzeitlich eingetretenen dogmatischen Verfestigung der konfessionel
len Blöcke, immer stärker zurückgetreten. Dies erklärt z. B., daß die Wie
dervereinigungsklauseln des Westfälischen Friedens von Gundling in der 
ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts nur noch als »leeres Compliment«10 be
zeichnet werden. 

Die Reformation bedeutete indessen nicht die völlige Entchristlichung 

7 Gerd Tellenbach, Kaisertum, Papsttum und Europa im hohen Mittelalter. Sonderdruck 
aus Historia Mundi, begr. von Fritz Kern, Bd. 6 Bern 1958, S. 9 ff., S. 31, ist sogar der Ansicht, 
daß dem Kaiser wegen seiner herausgehobenen Stellung nicht bloß Laiencharakter zugekom
men wäre. 

8 Siehe auch Ernst Staehelin, Die Verkündigung des Reiches Gottes in der KircheJesu Chri
sti, Basel 1951 ff., Band II, S. 227 /228. 

9 Der These Ernst-Wolfgang Böckenfördes, in: Die Entstehung des Staates als Vorgang der 
Säkularisation, Säkularisation und Utopie - Ebracher Studien, Stuttgart 1967, S. 75 ff., S. 78 f., 
daß der entscheidende Bruch in der abendländischen Geschichte, die Entlassung der »politi
schen Ordnung aus der sakralen Sphäre« im Investiturstreit zu sehen sei, kann ich mich daher 
nicht anschließen. 

10 Gundling, Vollständiger Discours über den Westphälischen Frieden, S. 278 : »Dieses ist 
ein leeres Compliment, welches man mit inseriret hat, um zuzeigen, daß man allenfalls nicht 
abgeneigt sey, eine Vereinigung der Religion zu treffen. Allein darzu ist wohl seit dem Triden
tinischen Concilio alle Hoffnung verschwunden.« 
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des Staates. Auch die Staaten der Neuzeit sind trotz aller gegenläufigen 
Tendenzen11 sowohl in der Theorie wie in der Praxis noch weitgehend 
vom christlichen Gedankengut geprägt12 • Aber gerade deshalb wurde das 
Reich, das auf der Verbindlichkeit einer objektiven Wahrheit beruhte, an 
seinen Wurzeln getroffen, als zwei Konfessionen sich als die eine, wahre 
und katholische Religion bezeichneten 13 • Daher war es erklärlich, daß das 
Reich gegen die neu entstandene Religion vorging und deren Anhänger zu 
Ketzern erklärte. Die Protestanten jedoch waren bestrebt, zu beweisen, 
daß sie durch die »Neue Lehre« nicht etwa versuchten, die bisherige 
Rechtsordnung umzustoßen, sondern im Gegenteil, daß sie die Stellung 
des weltlichen Amtes erst richtig befestigen würden14• 

Der Konflikt mit dem Reich und dessen katholisch gebliebener Spitze 
wurde evangelischerseits auf zwei argumentativen Ebenen ausgetragen: 
einerseits mit einer theologischen Begründung, andererseits mit verfas
sungsrechtlichen Argumenten. Diese Zweigleisigkeit ist für die Argumen
tationsweise des konfessionellen Zeitalters typisch. Die theologisch be
gründete Argumentation tritt jedoch im Verlaufe der verfassungsge
schichtlichen Entwicklung und in den theoretischen Erörterungen seit 
dem Abschluß des Westfälischen Friedens zurück, nicht zuletzt weil die 
Stände, insbesondere durch die Art. V§ 52 und Art. VIII§§ 1, 2 IPO, ge
genüber wirklichen und vermeintlichen Übergriffen der zentralen Reichs
gewalt eine eindeutige verfassungsrechtliche »Widerstandsbasis« besitzen. 

2. Der Augsburger Religionsfriede15 

Der Abschluß des Augsburger Religionsfriedens bedeutet den wohl fol
genschwersten Einschnitt in der Entwicklung der deutschen Verfassungs-

11 Vgl. dazu Pauljoachimsen, Die Bedeutung des antiken Elements für die Staatsauffassung 
der Renaissance, Gesammelte Aufsätze, Aalen 1970, S. 105 ff. 

12 Zutreffend daher der Hinweis Otto Brunners, Land und Herrschaft, 5. Aufl. Wien 1965, 
S. 136, daß die religiöse Begründung des Rechts nichts typisch Mittelalterliches sei. 

n Stattliche Auszführung der Ursachen I darumben die Chur / unnd Fürsten ... des Papst 
Pii 1111 Concilium, so er gegen Trient angesetzt/ nit besuchen khünden ... , o. 0. 1564, S. 16. 

14 Apologie der Augsburger Konfession in: Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutheri
schen Kirche, 4. Auflage Göttingen 1959, S. 139ff., S. 310. Zu Luthers Rechtstheologie vgl.Jo
hannes Hecke/, Lex Charitatis, 2. Aufl. Köln/Wien 1973, bes. S. 160ff., 279 ff. und 312 ff. 

Letztlich ist auch das Verbot der Duldung anderer, als der drei erlaubten Konfessionen 
durch Art. VII § 2 IPO eine der Nachwirkungen des Gedankens, daß es nur eine für das Reich 
verbindliche Wahrheit geben kann. Das Reich untersagte damit wenigstens eine weitere Zer
splitterung der auf seinem Territorium erlaubten Konfessionen. Diese Bestimmung sollte spä
ter erhebliche Probleme aufwerfen. 

15 Literaturhinweise vgl. oben Anm. 2 S. 1. 
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38 f., 42, 67, 75, 109, 135, 149, 285 
Neutralität des Reichsrechtes (se. auch Pari-

tät) 107f., 118ff. , 127f. 
Nichtigkeit (se. Unheilbare Nichtigkeit) 
Nominalmajestät 83 
Normaljahrsregelung 11, 103f., 117, 

132-152, 248 ff„ 251 , 256, 260, 270, 279, 
285, 291 

- Dogmat. Ansatz 132 ff. 
- Normat. Gehalt 136 ff. 
- Wirkungen 138 ff. 
- Reformierte 141 f. 
- Beweislast 146 
- und vertragl. Bindung 146 ff. 
Notrecht 19, 22, 33, 42 
Nullitätslage (se. Unheilbare Nichtigkeit) 
Nymweger Friede 102 f. 
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Öffentlicher Gottesdienst 141, 289 

Panisbriefe 117 f. 
Päpstliche Bullen (se. Kaiserl. Placet) 
Päpstlicher Indult 116 ff. 
Päpstlicher Protest 23-28, 34ff., 141 
Päpstlicher Suprematieanspruch 7, 24, 26 f., 

59 
Papst/Papsttum 7, 12, 20, 23-28, 34 ff., 41, 

56, 59f., 62ff., 107, 111ff.,117f., 141, 
143, 165, 169, 205, 207, 209 f., 215, 240, 
242 f., 246 f., 255, 263, 288 

Parität 8, 15, 6tf., 66, 108, 119-132, 142 ff., 
150, 164f., 173f., 179, 191ff.,203, 208ff., 
214, 219ff., 237, 261, 264, 271 f., 293 

- Grundstrukturen 122 f. 
- Ableugnung der Parität 123 ff. 
- Parität und Reichspraxis 126 ff. 
- Parität und Reichspublizistik 128 ff. 
Panikularismus 155f., 171, 201, 222 
Passauer Venrag 2, 25, 39 
Personalmajestät 83 
Prager Friede 166 
Privatgottesdienst 141 
Protest (se. Päpstlicher Protest) 
Protestantisches Kaisenum 60 ff., 131 

Rastatter Friede 104f. 
Ratifikationsdekret 105, 161 
Realmajestät 83 
Rechtsstaatliche Elemente 90 f., 101 f., 134 f., 

214f., 225 
Reformation 1, 7ff., 37, 58, 165, 210, 240, 

281 
Reformationsrecht (se. lus reformandi) 
Reformiene 135, 141 f. 
Reformprogramm 255 
Regalien 229 
Reichsbischöfe 109 f., 154, 225, 242 ff. (se. 

ferner Geistlicher Vorbehalt) 
Reichsdeputationshauptschluß 50, 80, 154, 

294 
Reichsdictator 160 
Reichsfriedensschlüsse 102 ff., 266 
Reichsfürstenrat 156 ff., 160 f. 
Reichsgerichtliche Interpretation 189 f. 
Reichsgesetzgebungsverfahren 3, 44, 97, 106, 

153, 175 f., 160ff. 
Reichsgrafen 154, 227 
Reichsgratulationsgutachten 159 
Reichsgrundgesetze 2, 39, 42 ff., 56, 61, 73, 

90f., 105, 188, 211 ff., 225, 265 

Reichsherkommen 90, 92, 96f., 167f., 171, 
225 

Reichshofräte 218 ff. 
Reichshofrat 188, 195, 216-222 
- Reichshofratsordnung 216 f. 
- Kaiser und Reichshofrat 217 f. 
- Konfessionelles Element am RHR 

218 ff. 
- Zuständigkeit 217, 221 f. 
Reichshofratsordnung 216 ff., 222 
Reichshofratspräsident 197f., 218 
Reichsidee 16, 46ff., 55ff., 84, 152 
- Traditionelle Reichsidee 47 ff. 
- Reichsidee im 18. Jh. 55ff. 
- Reste der sakralen Reichsidee 60 ff. 
Reichskammergericht 43, 87, 100, 166, 188, 

190-215, 216 ff., 22tf. 
- Besetzung 190 ff. 
- Konfessionelles Element am RKG 192ff. 
- Kammerrichter 193, 197ff. 
- Zuständigkeit 199ff. 
- Zuständigkeit f. kirchl. Fragen 202 ff. 
Reichskammergerichtsassessoren 191 ff. 
Reichskammergerichtsordnung 43, 197ff., 

216f. 
Reichskirchengut (se. Kirchengut) 
Reichsklöster 116 ff., 290 
Reichspatriotismus 49 f., 52 ff., 201 f., 224 f., 

235 
Reichsprälaten 150, 154, 227 
Reichsreligionsverfassung 8 ff., 12, 40 f., 107, 

111, 114, 119-152 (se. ferner die Spezial
artikel) 

Reichsritter 11, 63, 157, 236ff. 
Reichsschluß 89, 97, 157, 160ff. 
Reichsstädte 11, 154 ff., 16tf., 236 ff., 259 
Reichsstädt. Kollegium 156f., 160f. 
Reichsstädt. Stichentscheid (se. Votum deci-

sivum) 
Reichsstände (se. insbes. Landeshoheit) 2 f., 

11, 2tf., 43, 68ff., 78, 8tf., 88, 9tf., 
96ff., 102ff., 152f., 156ff., 167f., 221, 
223 ff. 

Reichstag 69, 86 f., 89, 95 f., 98, 115, 152 ff., 
181 

- Territoriale Zusammensetzung 154 ff. 
- Konfessionelle Zusammensetzung 157 
- Grundstrukturen 157 ff. 
- Reichstagsverfahren 160 ff. 
- Konfessionelle Corpora 162ff. 
- Gesetzesinterpretation durch den Reichs-

tag 186 ff., 194 ff., 220 
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Reichstagsbeschlüsse, Genehmigung v. 95 
Reichstagsdirektorium 160 
Reichsstifte (se. Domkapitel/Domstifte) 
Reichszeremoniell 85 f., 126 ff., 159 f. 
Re- und Correlation 161 
Religionsfreiheit (se. insbes. die Art. Indivi

duelle und Korporative Religionsfreiheit) 
6, 11, 22, 175, 258f., 261, 263, 272, 291 

Religionsgleichheit (se. Parität, Aequalitas) 
Religionsparteien 3ff. , 6, 20, 131 ff. , 136, 

140 ff., 203, 213, 258f., 261, 263 f., 271 f., 
286, 291, 294 

Religionssehmäher 15, 111 f. 
Religionsverträge 136, 146 ff., 263 
Religionswechsel 151 
Religionszwang 132 ff., 270 f. 
Reservate (se. Kaiserl. Reservate) 
Restitutionsedikt 186 f. 
Richterl. Interpretation 189 f. 
Ritterkantone 238 f. 
Römischer Stuhl (se. Papst/Papsttum) 
Ryswicker Friede 103 f., 256 

Säkularisation 66, 290 f. 
Säkularisierung 11, 16 ff., 27 f., 37, 50, 56 ff. , 

63, 66f. , 106ff., 114ff., 152, 154, 252f., 
269, 287, 290 

Schmalkaldische Artikel 265 
Sektenverbot 135, 139f., 143, 145, 150f., 

264, 290f. 
Simultaneum 188, 255, 257f., 259ff., 271 
Simultaneum innoxium 260 ff. 
Souveränität47, 67-80, 84ff., 111ff„186f., 

203 ff.' 223-240, 257, 287 
Staatsformenlehre 67, 74 
Staats-Indifferentisterey 108 
Staatsräson 15, 24, 37, 51, 224 f. 

Staatsvertrag (se. Gesellschaftsvertrag) 
Ständige Wahlkapitulation (se. Wahlkapitu

lation) 
Summepiskopat (se. Kirchenregiment, lan

desherrliches) 
Superioritas territorialis (se. Landeshoheit) 
System des Westf. Friedens 37ff. 

Territorialsystem 265 ff. 
Territorium (se. Landeshoheit) 
Thronbelehnung 127 
Toleranz 6, 12f., 33ff., 67, 127, 134ff., 

139f., 145, 149ff., 174, 260f. 
Toleranzpatent 13, 33 f., 262, 283 

Unheilbare Nichtigkeit 70, 200, 214 f. 

Venerabile-Fälle 127f. 
Verfassungsrechtsprechung 5, 186 
Vicarius Christi 8 
Volksvertretung 158f. , 235f. 
Volkswille 158 f., 231, 234 f., 294 
Votum decisivum 98, 160ff. 

Wahlkapitulation 42, 60, 62f. , 68, 80ff., 
86f., 88ff., 98f., 100ff., 105f., 109, 144, 
153, 160, 167, 172, 201, 204, 217, 221, 
226, 239 

Wahrheitsfrage 10, 17f., 31, 65, 121, 249f., 
269, 271 f., 283, 285 

Wiedervereinigung der Konfessionen 9 f., 
21, 34, 126, 242, 285, 293 

Wiener Friede 105 
Wiener Kongreß 36, 294 

Zusammengesetzter Staat 48, 72 ff., 78 
Zwangsprotestantisierung 150 
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